
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/4/22 99/15/0044
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1999
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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §198 Abs1;

BAO §215 Abs4;

BAO §216;

BAO §239 Abs1;

Rechtssatz

Die materielle Richtigkeit der Abgabenfestsetzung ist im Verfahren betre:end Erlassung eines Abrechnungsbescheides

nach § 216 BAO und im Verfahren betreffend Rückzahlung nach § 239 Abs 1 BAO nicht zu prüfen.
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